
Berücksichtigung Ihrer Wohnungskosten

Sehr geehrte Frau XXX,
sehr geehrter Herr XXX,
Ihre Ausgaben für Kosten der Unterkunft werden in tatsächlicher Höhe berücksichtigt. Das Gesetz (SGB II bzw. SGB XII) schränkt die Übernahme aber dahingehend ein, dass es sich um angemessene Kosten handeln muss. 

Hierzu besteht ein umfangreiches Regelwerk für Hamburg, in dem unter anderem auch Höchstwerte für Nettokaltmieten, also ohne Betriebs- und Heizkosten vorgegeben sind (Höchstwerte siehe Anlage). Diese Höchstwerte werden anhand der durchschnittlichen Nettokaltmieten (Mittelwert) nach dem Mietenspiegel 2007 und den Wohnflächenvorgaben des sozialen Wohnungsbaus ermittelt. 
Damit den Leistungsempfängern in Hamburg ein breiteres Spektrum an Wohnungen zur Verfügung steht, orientieren sich  die Höchstwerte darüber hinaus an den Baualtersklassen. Die Höchstwerte sind damit dem tatsächlichen Wohnungsangebot angepasst. Deshalb müssen wir die Baualtersklasse Ihrer Wohnung wissen. 

Sollten sich Angaben zur Baualtersklasse nicht bereits aus Ihrem Mietvertrag ergeben, bitten wir um Prüfung, ob Ihnen andere Unterlagen vorliegen, aus denen sich das Baualter zweifelsfrei ergibt. Dies kann auch ein Schreiben sein, mit dem Ihr Vermieter eine Mieterhöhung geltend gemacht hat, da Mieterhöhungsverlangen in der Regel Bezug nehmen auf die Baualtersklassen des Hamburger Mietenspiegels.

· Wenn Ihre Miete im Rahmen der preisgünstigsten Baualtersklasse liegt, benötigen wir lediglich den von Ihnen ausgefüllten Vordruck, ohne Unterschrift des Vermieters. 
· Ist Ihre Miete höher und können Sie anhand Ihrer Unterlagen die Baualtersklasse nachweisen, bitten wir Sie, den Vordruck auszufüllen und zusammen mit den Unterlagen einzureichen. Auch in diesem Fall ist eine Unterschrift des Vermieters nicht erforderlich.
· Nur wenn es Ihnen nicht möglich ist, die Baualtersklasse anhand eigener Unterlagen nachzuweisen, bitten wir, den Vordruck von Ihrem Vermieter bzw. der autorisierten Verwaltungsfirma ausfüllen und unterzeichnen zu lassen und uns dann zuzusenden.  
Wurde Ihre Miete aufgrund einer Modernisierungsmaßnahme erhöht, würde dies zu einer Einordnung in eine andere Baualtersklasse und damit zur Übernahme der höheren Miete führen. Die höhere Einstufung erfolgt jedoch nur dann, wenn es sich um bauliche Maßnahmen handelte, die

1. den Gebrauchswert des Wohnraums oder des Wohngebäudes nachhaltig erhöhen, 

2. die allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessern oder

3. nachhaltig Einsparungen von Energie oder Wasser bewirken. 

Es liegt Ihrem Interesse, wenn sich unsere Bewertung an den tatsächlichen Gegebenheiten orientiert. 
· Liegen Ihnen geeignete Unterlagen vor, mit denen die vollständige Modernisierung zweifelsfrei nachgewiesen werden kann, bitten wir Sie, den Vordruck auszufüllen und uns zusammen mit den Unterlagen zuzusenden. Eine Unterschrift Ihres Vermieters ist in diesem Fall nicht erforderlich.
· Haben Sie keine Unterlagen, mit denen Sie die Modernisierung nachweisen können, bitten wir Sie, den anliegenden Vordruck von Ihrem Vermieter bzw. der autorisierten Verwaltungsfirma ausfüllen und unterzeichnen zu lassen und uns dann zuzusenden.  

